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Erklärung der Bundesrepublik Deutschland

Nach Artikel 23 Absatz 4 des Rahmenbeschlusses des Rates … vom … * über die Europäische 

Beweisanordnung zur Erlangung von Sachen, Schriftstücken und Daten zur Verwendung in Straf-

sachen 1 behält sich die Bundesrepublik Deutschland das Recht vor, die Vollstreckung einer Euro-

päischen Beweisanordnung bei den in Artikel 14 Absatz 2 aufgeführten Straftaten Terrorismus, 

Cyberkriminalität, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Sabotage, Erpressung und Schutzgeld-

erpressung sowie Betrug von der Überprüfung des Vorliegens der beiderseitigen Strafbarkeit 

abhängig zu machen, sofern für die Vollstreckung der Europäischen Beweisanordnung eine Durch-

suchung oder Beschlagnahme erforderlich ist, es sei denn, die Anordnungsbehörde hat erklärt, dass 

die betreffende Straftat nach dem Recht des Anordnungsstaats nachfolgende Kriterien erfüllt:

Terrorismus:

– eine Handlung, die im Sinne und nach der Begriffsbestimmung des Internationalen Über-

einkommens zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen vom 13. April 2005, des 

Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus vom 

9. Dezember 1999 oder im Sinne eines der Übereinkommen, die in dessen Anlage auf-

geführt sind, eine Straftat darstellt, oder

– eine Handlung, die nach dem Rahmenbeschluss Nr. 2002/475/JI des Rates vom 13. Juni 

2002 zur Terrorismusbekämpfung 2 unter Strafe zu stellen ist, oder

– eine Handlung, die nach der Resolution 1624 (2005) des Sicherheitsrates der Vereinten 

Nationen vom 14. September 2005 zu verbieten ist.

  

* ABl.: Bitte Nummer und Datum des Rahmenbeschlusses einfügen.
1 ABl. L …
2 ABl. L 164 vom 22.6.2002, S. 3.
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Cyberkriminalität:

Straftaten gemäß der Definition in dem Rahmenbeschluss 2005/222/JI des Rates vom 24. Februar 

2005 über Angriffe auf Informationssysteme 1 oder der Definition in Abschnitt I Titel 1 des Euro-

päischen Übereinkommens gegen die Cyberkriminalität vom 23. November 2001.

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit:

Straftaten gemäß der Definition in der Gemeinsamen Maßnahme 96/443/JI des Rates vom 15. Juli 

1996 betreffend die Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 2.

Sabotage:

Handlungen, mit denen widerrechtlich und vorsätzlich Schaden in großem Ausmaß an einer Regie-

rungseinrichtung, einer anderen öffentlichen Einrichtung, einem öffentlichen Verkehrssystem oder 

einer anderen Infrastruktur verursacht wird, durch den ein beträchtlicher wirtschaftlicher Verlust 

entsteht bzw. entstehen könnte.

  

1 ABl. L 69 vom 16.3.2005, S. 67.
2 ABl. L 185 vom 24.7.1996, S. 5.
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Erpressung und Schutzgelderpressung:

Die mit Drohungen, Gewaltanwendung oder jeder anderen Form der Einschüchterung einher-

gehende Forderung von Waren, Versprechen, Einnahmen oder Unterzeichnungen von Dokumenten, 

die eine Verpflichtung, Veräußerung oder Entlastung beinhalten bzw. zur Folge haben.

Betrug:

Die Verwendung falscher Namen, die Vortäuschung einer falschen Position oder die Verwendung 

betrügerischer Mittel zwecks Missbrauchs des Vertrauens oder der Gutgläubigkeit von Personen in 

der Absicht, sich etwas anzueignen, das einer anderen Person gehört.


